Satzung der Gemeinde Naundorf über die Erhebung der Hundesteuer

(Hundesteuersatzung)

Aufgrund § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung i. d. F. vom 21.04.1993 (SächsGVBl. 

S. 301, 30. April), zuletzt geändert durch Art. 3 des G vom 10.12.1998 (SächsGVBl. S. 662, 30. Dezember), § 2 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 16.06.1993 sowie § 1 des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden vom 24.08.2000 hat der Gemeinderat der Gemeinde Naundorf am 29.11.2001 folgende Neufassung der Hundesteuer-satzung beschlossen:

§ 1 Steuerpflicht


(1)
Wer in der Gemeinde einen über drei Monate alten Hund hält, hat Hundesteuer nach




den Bestimmungen dieser Satzung zu entrichten.


(2)
Der Steuerpflicht unterliegt auch das Halten eines Hundes zur Pflege oder auf Probe,




wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Hund bereits versteuert wird.


(3)
Kann ein Nachweis über das Alter eines Hundes nicht erbracht werden, so ist die




Steuerpflicht gegeben.

§ 2 Steuerschuldner


(1)
Steuerschuldner ist der Hundehalter.


(2)
Halten mehrere Personen gemeinschaftlich Hunde, so haften sie als Gesamtschuldner




für die Steuern.


(3)
Werden in einem Haushalt bzw. einer Familie mehrere Hunde gehalten, tritt nicht für




jeden Hund ein Familienmitglied, sondern die Familie als Steuerschuldner auf.


(4)
Steuerschuldner ist auch, wer einen Hund länger als einen Monat zur Pflege oder auf




Probe hält.


(5)
Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so haftet der Eigentümer




neben dem Steuerschuldner als Gesamtschuldner.

§ 3 Steuersätze


(1)
Der Steuersatz beträgt für ein Kalenderjahr für einen Hund

  25,- €.


(2)
Der Steuersatz für das Halten eines gefährlichen Hundes




beträgt im Kalenderjahr















150,- €.


(3)
Werden von einem Hundehalter im Gebiet der Gemeinde




mehrere Hunde gehalten, so beträgt der Steuersatz für den




zweiten und jeden weiteren Hund











  50,- €.


(4)
Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, so ist der




Steuersatz anteilig zu ermitteln.

§ 4 Steuerermäßigungen, Steuerbefreiungen


(1)
Von der Hundesteuer werden befreit:




1. Diensthunde der Forstangestellten, die nachweislich im dienstlichen Interesse




    gehalten werden;




2. Hunde, die zur Führung und zum Schutz blinder, tauber oder völlig hilfloser




    Personen erforderlich sind;




3. Herdengebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl.


(2)
Die Hundesteuer kann auf Antrag teilweise oder ganz erlassen werden. Die Steuer-




vergünstigung wird ab dem Monat der Antragstellung und längstens bis zum Schluss




eines Kalenderjahres gewährt. Voraussetzung für die Steuervergünstigung ist, dass




der Hund nach Art und Größe für den betreffenden Verwendungszweck geeignet ist.


(3)
Zur Gewährung der Steuervergünstigung kann die Vorlage entsprechender Beschei-




nigungen oder amtsärztlicher Zeugnisse verlangt werden.


(4)
Der Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung ist binnen 14 Tagen




bei der Gemeindeverwaltung anzuzeigen.


(5)
Werden vom Hundehalter neben den Hunden, für die eine Steuervergünstigung ge-




währt wird, noch weitere Hunde gehalten, so ist für diese Hunde die Steuer nach




§ 3 Abs. 3 zu bemessen.

§ 5 Anmeldung, Abmeldung


(1)
Jeder über drei Monate alte Hund ist vom Hundehalter innerhalb von zwei Wochen




bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.


(2)
Endet die Hundehaltung, so ist das der Gemeindeverwaltung innerhalb von zwei




Wochen mitzuteilen. Wird diese Frist versäumt, so kann die Hundesteuer bis zu dem




Monat erhoben werden, in dem die Abmeldung eingeht.


(3)
Die Hundesteuermarke ist bei Abmeldung zurückzugeben.

§ 6 Festsetzung, Entrichtung


(1)
Die Hundesteuer ist eine Jahressteuer und wird von der Gemeindeverwaltung für ein




Kalenderjahr festgesetzt. Dem Steuerschuldner wird ein Steuerbescheid erteilt.


(2)
Beginnt die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Hundesteuer am




1. des Monats festzusetzen, in dem die Steuerpflicht eintritt.


(3)
Endet die Steuerpflicht während eines Kalenderjahres, ist die Hundesteuer bis ein-

schließlich des Monats der Abmeldung zu entrichten. Der bereits erlassene Steuer-



bescheid wird geändert. Die überzahlte Steuer wird erstattet.


(4)
Die Hundesteuer ist am 01.07. eines Jahres fällig.

§ 7 Steueraufsicht


(1)
Der Hundehalter erhält von der Gemeindeverwaltung für jeden steuerpflichtigen 




Hund mit dem Steuerbescheid eine Hundesteuermarke. Diese Marke gilt in der




Regel für zwei Kalenderjahre. Die Hundesteuermarke ist kein Nachweis für die




Bezahlung der Hundesteuer.


(2)
Bis zur Ausgabe der neuen Steuermarken behalten die bisherigen Steuermarken ihre




Gültigkeit.


(3)
Der Hundehalter muss die von ihm erhaltenen, außerhalb des von ihm bewohnten




Hauses und des umfriedeten Grundstücks laufenden Hunde mit einer gültigen und




sichtbar befestigten Hundesteuermarke versehen.


(4)
Hundezüchter, die zur Zwingersteuer nach § 8 dieser Satzung herangezogen werden,




erhalten in jedem Fall nur zwei Steuermarken.


(5)
Bei Verlust der Hundesteuermarken werden gegen eine Gebühr von 2,50 € Ersatz-




marken ausgegeben.

§ 8 Zwingersteuer


(1)
Von Hundezüchtern wird auf Antrag eine Zwingersteuer erhoben, wenn




1. mindestens zwei rassereine Hunde zu Zuchtzwecken gehalten werden;




2. der Zwinger, die Zuchttiere und die gezüchteten Hunde nachweislich in ein




    von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zuchtbuch einge-




    tragen sind;




3. über Ab- und Zugänge ordnungsgemäße Aufzeichnungen geführt und




    diese auf Verlangen vorgezeigt werden.


(2)
Die Zwingersteuer beträgt für jeden im Zwingerschutz gehaltenen Hund 40,- €.


(3)
Für selbst gezogene Hunde, die sich im Zwinger befinden, wird bis zum Alter




von 6 Monaten keine Hundesteuer erhoben.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten


(1)
Ordnungswidrig nach § 6 Abs. 2 Ziffer 2 des Sächsischen Kommunalabgaben-




gesetzes handelt, wer




1. seiner Meldepflicht nach § 5 dieser Satzung nicht oder nicht rechtzeitig 



    nachkommt;




2. der Verpflichtung zur Anbringung der Hundesteuermarke am Halsband des




    Hundes nach § 7 dieser Satzung nicht nachkommt.


(2)
Gemäß § 6 Abs. 3 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes kann die Ordnungs-




widrigkeit mit einer Geldbuße bis 10.000,- € geahndet werden.

§ 10 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Naundorf vom 08.02.2001 außer Kraft.

Reinhardt, Bürgermeister

